Formular für Stellungnahme zur Vernehmlassung der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV): 
Vernehmlassung vom 14.09.2018 bis 14.12.2018
Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation / Amt	: Konferenz der Geschäftsführer von 
	  Anlagestiftungen

Abkürzung der Firma / Organisation / Amt	: KGAST

Adresse	: Kreuzstrasse 26
	  8008 Zürich

Kontaktperson	: Roland Kriemler

Telefon	: 044 777 60 70

E-Mail	: roland.kriemler@kgast.ch

Datum	: x. November 2018




Wichtige Hinweise:
1. Bitte dieses Deckbatt mit Ihren Angaben ausfüllen.
2. Pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden.

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte auch als Word-Dokument (nebst einem PDF-Dokument) bis am 14. Dezember 2018 an folgende E-Mail-Adresse: 

joseph.steiger@bsv.admin.ch ; Stv. Leiter Bereich Finanzierung Berufliche Vorsorge, Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV).

3. 

	1 [bookmark: _Allgemeine_Bemerkungen_zur]Allgemeine Bemerkungen 

	
Die KGAST begrüsst eine Anpassung der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) aufgrund des dringenden Änderungsbedarfes.

· Die schon seit Erlass der ASV in Kritik stehenden Diversifikationsbestimmungen werden mit der geplanten Änderung der ASV zweckmässiger ausgestaltet. 
· Eine sinnvolle Änderung betrifft auch gewisse Mischvermögen der Anlagestiftungen, wonach die Kategorienbegrenzungen unter bestimmten Voraussetzungen überschritten werden dürfen. 
· Diese für die Anlagestiftungen wesentlichen Änderungen wurden von der KGAST schon seit geraumer Zeit gefordert. Die KGAST befürwortet diese Änderungen deshalb weitestgehend.
· Die KGAST ist jedoch der Meinung, dass nicht – wie vom Bundesrat in der Medienmitteilung vom 14. September 2018 kolportiert  die Angleichung an die Fondsregelung das Ziel der Änderung der ASV sein muss, sondern adäquate und sinnvolle Regelungen, um auch Anlagestiftungen zweckmässige, auf ihre Anleger zugeschnittene Anlagemöglichkeiten zu ermöglichen.. 
· Aufgrund der für Anlagestiftungen äusserst dringenden Änderungen, welche dem Bundesrat verschiedentlich kommuniziert wurden, erhofft sich die KGAST eine zügige Weiterbearbeitung der Vernehmlassungsantworten und eine In-Kraft-Setzung der geänderten ASV-Vorschriften bis spätestens Mitte 2019.





	2 [bookmark: _Verordnung_1][bookmark: _Tierschutzverordnung]Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV
	Kommentare, Hinweise, Fragen und Antworten für die Bearbeitung durch die KGAST 
(wird in finaler Stellungnahme an das BSV gestrichen)

	
	

	
	
	
	

	Artikel
	Kommentar / Bemerkungen
	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)
	

	
4 
Abs. 1 lit. c

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.


	
5 
Abs. 2 und 3
	
Beibehalten.
	

	In der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version wurde in Abs. 1 neu verlangt, dass jedes Mitglied über das für seine Aufgabe notwendige Fachwissen verfügen muss. Diese Bestimmung wurde nun kommentarlos gestrichen.

Abs. 2 und 3 wurden neu formuliert, entsprechen aber der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

Obwohl gegenüber der ASV das Ernennungsrecht der Stifterin wegfällt, sollten wir hier keine anderslautenden, neuen Forderungen aufbringen. Wir können damit leben.


	
6 
Abs. 3

	
Beibehalten.
	

	Entspricht fast der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version. Keine materielle Änderung.

Hinweis: Positiv ist, dass immer noch von „interne Kontrolle“ gesprochen wird und nicht von einem „internen Kontrollsystem“.

Der neue Art. 6 Abs. 3 entspricht dem früheren Art. 7 Abs. 3.

Allerdings wird die Unabhängigkeit der Kontrollorgane in den Erläuterungen hervorgehoben, was darauf hindeuten könnte, dass sich hier eine Verschärfung anbahnt (S. 3 Erläuterungen).

ConfCall: Keine Änderung beantragen.


	
7 
Abs. 2 lit. d und Abs. 3
	
Beibehalten.
	

	Die Bestimmung zur Weiterüberragung nach früherem Art. 7 Abs. 2 lit. d wird gestrichen und neu im „frei gewordenen“ Abs. 3 geregelt. 

Entspricht einer sinnvollen neuen Regelung gegenüber der ASV.

[bookmark: _GoBack]Ist jedoch leicht gegenüber der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version verschärft worden durch die vorgängige Zustimmung des SR/wegfall Wesentlichkeit. Ist diese neue Zustimmung für euch ein Problem?

Die Zustimmung war schon vorher ein Erfordernis und ist meines Erachtens ein Must, weil der SR die Verantwortung trägt. Da wir dieses Erfordernis bereits implementiert haben, ist das für uns i.O.

ConfCall: Keine Änderung beantragen.


	
8 
Abs. 2
	
Anpassen.

Begründung: Die neue Bestimmung liegt im Widerspruch mit Art. 53h Abs. 2 BVG, wonach der Stiftungsrat das geschäftsführende Organ ist. Unabhängig davon kann es sinnvoll sein, die Geschäftsführungsfunktion und die eines Stiftungsrates in Personalunion wahrzunehmen. Nicht immer sind es Interessenkonflikte, es kann aus Sicht Geschäftsführung und Stiftungsrat auch gemeinsame Ziele geben. Speziell bei kleineren Anlagestiftungen kann eine solche Funktion in Personalunion sinnvoll sein, solange das Interessenskonfliktmanagement gewahrt bleibt.
	
Personen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung der Anlagestiftung betraut sind, dürfen nicht in den Stiftungsrat gewählt werden.
	Immer noch unklare Regelung.

Darüber hinaus wird in die Kompetenz der AST zu stark eingegriffen. Die neue Bestimmung liegt zudem im Widerspruch mit dem BVG, wonach der Stiftungsrat das geschäftsführende Organ ist.

Wie auch mehrmals in den Workshops mit dem BSV hingewiesen, ist auch bei Aktiengesellschaften der Verwaltungsrat das geschäftsführende Organ. Er kann, muss aber nicht, die Geschäftsführung delegieren. Dasselbe sollte auch für AST gelten.

Ich stimme Dir zu müsste man mit dieser Argumentation aber dann nicht auch die Verwaltung streichen? 

ConfCall: Änderung beantragen mit Hinweis auf BVG.

TM: ich glaube, dass "nur" die Streichung der Unvereinbarkeit GF/SR schwierig zu erzielen sein wird. Objektiv hat diese Trennung ja schon was für sich. Viel lieber wäre mir eigentlich eine Klarstellung der Ausnahmen gem. den Erläuterungen (unterschiedliche *natürliche* Personen) sowie eine Catch-all Klausel zur Unvereinbarkeit à la "die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen"
Wie im Mail von gestern: Ich denke schon, dass sie die geforderte Unvereinbarkeit SR/GF streichen werden, da dies eindeutig dem Gesetz widerspricht. Im Übrigen lassen sie keine (notwendige) Differenzierung zwischen kleinen und grossen AST zu. Denn bei Kleinen kann es durchaus sinnvoll sein, SR und GF in Personalunion zu führen. Oft sind die Interessen sogar gleichgeschaltet. M.E. viel wesentlichere Interessenskonflikte gibt es zwischen GF und Sponsor, welche aber vom BSV nicht behandelt werden (und ich würde als KGAST auch nichts dazu sagen).

Der „Trennungswunsch“ kommt wieder mal von der OAK, welche lediglich die Vorschriften des KAG auf AST anwenden wollen. Dies braucht es nicht und dagegen sollten wir uns wehren.
 
Toby, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist der letzte Teil des Kommentares "eine Cath-all Klausel zur Unvereinbarkeit a la ….". Meinst du -  neben einer klareren Definition von der "natürlichen Person" -, die Aufsichtsbehörde soll im Einzelfall (z.B. welche Konstellation?) Ausnahmen zulassen können. Kannst du das bitte kurz erläutern oder einen konkreten Textvorschlag für eine entsprechenden VO-Wording machen?

	
8 
Abs. 3

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version. 


	
8 
Abs. 4
	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version. 

Wir konnten in den Workshops wenigstens einbringen, dass die Kompetenz auch auf den SR übertragen werden kann. Das bleibt nun so auch bestehen.

	
11 
Abs. 3 zweiter Satz
	
Überarbeiten oder ganz streichen.

Begründung: Der OAK BV stehen bereits verschiedene Mittel zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht zur Verfügung. Diese haben repressiven oder präventiven Charakter und sind in Art. 62a BVG aufgelistet. Als für die Anlagestiftungen zentrale Bestimmung ist lit. c der Bestimmung zu nennen. Sie erlaubt der OAK BV die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen Standards zu erlassen. Ein direktes Einschreiten der Aufsicht wird erst notwendig, wenn es gilt, Missbräuche zu verhindern oder Unzulänglichkeiten zu beheben. Die neu eingefügte Bestimmung erscheint deshalb redundant.

Bei Massnahmen der Aufsicht aufgrund der „Kann-Bestimmungen“ in Einzelfällen entsteht zudem Rechtsunsicherheit und eine gewisse Intransparenz. 

Unklar bleibt, in welchem Verhältnis  die neu eingefügte Bestimmung zur neu eingefügten Regelung nach Art. 26a Abs. 3 E-ASV steht. Damit bleibt auch offen, wie  diese Kann-Bestimmungen umgesetzt werden sollen.  


	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version, allerdings mit der Einschränkung, dass die OAK nun nur noch „im Einzelfall“ Vorgaben machen kann. 
Sollten wir hier nicht intervenieren? Hier öffnen sie sich wieder eine Türe für Eingriffe 

Kompetenzen OAK....


	
12 
Abs. 1

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version. 


	
13 
Abs. 3 lit. a

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

Da dies neu in Art. 8 Abs. 4 geregelt wird, kann lit. a gestrichen werden.


	
20 
Abs. 2

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version, jedoch detaillierter strukturiert.

Finde die neue Formulierung gut 


	
23 
Abs. 2

	
Beibehalten.
	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

	
24 
Abs. 2 lit. a

	
Beibehalten.
	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

	
25 
Abs. 1

	
Beibehalten.
	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

Gegenüber der ASV wird der zweite Satz gestrichen, wonach die Beteiligung pro AST 20 Prozent betragen muss.

	
26 
Abs. 1

	
Beibehalten.
	
	[bookmark: OLE_LINK1]Der Verweis auf Art. 50 Abs. 5 BVV 2 wird gestrichen. Folgeanpassung.

	
26 
Abs. 3

	
Beibehalten.
	
	[bookmark: OLE_LINK2]Aufgrund der neuen Struktur (der neuen Ausnahmeregelung nach Art. 26a) entfällt der ganze Art. 26 Abs. 3 ASV. Der „leere“ Platz wird neu vom alten Abs. 4 eingenommen. Dadurch entfällt die Ausnahme in der ASV: „ausser in den Fällen von Abs. 3“. Abs. 4 wird dadurch „frei“.

Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.


	
26 
Abs. 4

	
Beibehalten.
	
	[bookmark: OLE_LINK3]Neu wird diese Vorschrift nicht mehr bei Art. 26 Abs. 6 (wie in der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version) geregelt, sondern neu im eigenen Abs. 4, welcher freigeworden ist (siehe oben zu Art. 26 Abs. 3)

	
26a 
Abs. 1

	
Beibehalten.
	
	[bookmark: OLE_LINK4]Aufgrund der neuen Struktur werden die Ausnahmen neu in Art. 26a geregelt. 

[bookmark: OLE_LINK5]Entspricht zum Grossteil der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version. Allerdings gibt es eine entscheidende Änderung im Zusammenhang mit Art. 29 (Mischvermögen mit Kategorienüberschreitungen): Neu sind die Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen auch bei Mischvermögen, welche die Kategorienlimiten überschreiten NICHT erlaubt (siehe anschliessend bei Art. 29 Abs. 1 lit. d, unten). In der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version wurde in Art.26 Abs. 3bis festgehalten, dass von den Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen nicht abgewichen werden darf, ausser bei Mischvermögen mit Kategorienüberschreitungen. Diese Ausnahme wurde nun neu gestrichen.

Nach der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version, hätten solche Einzelpositionen noch überschritten werden dürfen.

Siehe weiter bei Art. 29 Abs. 1 lit. d hinten.

Hier sollten wir unbedingt intervenieren. Ich sehe nicht ein, warum die Schuldner- und Gesellschaftsbeteiligungen in diesem Fall nicht auch überschritten werden können. 
Allenfalls haben wir ein Problem, wenn Zielfonds zwar die Schuldner- und Gesellschaftsbeteiligungen überschreiten können, die Mischvermögen diese aber generell einhalten müssen?

Bei 26a Abs. 1 einverstanden, zu den Einzelpositionenbeschränkungen siehe Art. 29 Abs. 1 lit. d.

	
26a 
Abs. 2 

	
Beibehalten.
	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.


	
26a 
Abs. 3

	
Überarbeiten.

Begründung: 
Eine Verordnungsänderung fällt in die Kompetenz des Bundesrates. Die Kompetenzen der Oberaufsicht sind in der BVV1 geregelt. Worauf sich die Kompetenz des EDI stützt, ist für uns nicht ersichtlich. 

Unklar erscheint uns zudem, in welcher Form das EDI zusätzlich Vorschriften erlassen will. 

Auch werden die Kompetenzen zwischen dem EDI und der Aufsicht verwischt. Dies schafft Verwirrung hinsichtlich Zuständigkeit. .
	

	[bookmark: OLE_LINK6]Eigenartige Bestimmung, wonach der OAK BV die „Kompetenz“ für solche Regelung abgesprochen wird. Allenfalls aufgrund unserer Kritik, dass die Weisung der OAK W-02/2014 Bedingungen für Anlagestiftungen bei Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen vom 1. Juni 2014 keine genügende gesetzliche Grundlage hat. 

Wir sollten dies wohl einfach so akzeptieren. 

Die Argumentation ist in den Erläuterungen S. 6 klar dargelegt. Ich glaube deshalb, dass Opposition dagegen wenig Erfolg haben wird.  

Frage soll gestellt werden mit Hinweis zur Überarbeitung.

	
28 
Abs. 1

	
Beibehalten.
	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

Sind Folgeänderungen (z.T. auch aufgrund der BVV 2).

Positive Änderung gegenüber der ASV.

	
28 
Abs. 4


	
Beibehalten.
	
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

	
29 
Abs. 1 lit. d 
und e
	
Anpassen.

Streichung lit. d bezüglich Überschreitungsverbot.

Neuer lit. d mit Möglichkeiten zur Überschreitung der Kategorien- und Schuldner-/Gesellschaftsbegrenzungen.

Begründung: Ein Verbot der Einzelpositionen-Überschreitungen nach lit. d ist u.E. nicht sinnvoll. Solange transparent dargestellt wird, welche Positionen in welchem Umfang entsprechend der gewählten Anlagestrategie überschritten werden, kann eine Vorsorgeeinrichtung ihr Gesamtengagement gegenüber einem Schuldner oder einer Gesellschaft berechnen und ihrerseits die Einhaltung Anlagebegrenzungen nach Art. 54 und Art. 54a BVV 2 prüfen oder sich ihrerseits auf die Ausnahmebestimmung von Art. 50 Abs. 4 BVV 2 anrufen sofern der Entscheid betreffend Überschreitungen nach Art. 54 und / oder Art. 54a BVV 2 in der Jahresrechnung schlüssig dargestellt wird.. U.E. wird mit vorgeschlagener Bestimmung eine wenig zweckmässige Einschränkung eingefügt, welche die Anlagestiftungen einmal mehr gegenüber den Fonds unnötig einschränkt.  
	
lit. d
Die Kategorienbegrenzungen nach Art. 55 BVV 2 und die Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern und von einzelnen Gesellschaftsbegrenzungen nach den Art. 54 und 54a BVV 2 können überschritten werden, sofern:

	Entspricht materiell – bis auf eine, gewichtige Änderung - der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

[bookmark: OLE_LINK7]Systematisch wurden die Mischvermögen, welche die Kategorienbegrenzungen überschreiten dürfen, nun neu in lit. d und e geregelt und nicht in Art. 29a wie in der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.
Die wesentliche Änderung betrifft lit. d, wonach die Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen nicht überschritten werden dürfen (wird explizit festgehalten). Siehe auch i.V.m. Art. 26 Abs. 3bis der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version, wonach „ausser bei gemischten Anlagegruppen“ gestrichen wurde. Für Fonds gilt eine solche Beschränkung bei Einzelpositionen nicht.

Ist diese Beschränkung nur auf Überschreitungsmöglichkeiten bei den Kategorien (und nicht bei den Schuldnern und Beteiligungen) ein Problem für euch?
Ja, faktisch schränkt es die Überschreitung von Kategorien wieder ein. Vor allem beim Einsatz von Zielfonds kann das zu Einschränkungen führen. 
Ursprünglich wollten wir bei den Mischvermögen ja nur die Kategorienbeschränkungen überschreiten. 
Letzter Entwurf war aber anders formuliert.
Allerdings kann eine Überschreitung der Einzepositionenbeschränkung auch sinnvoll sein. Sollen wir eine neue Lösung dazu einbringen? Ja
Oder sollen wir uns (a) auf den Standpunkt stellen (und in der Stellungnahme auch so festhalten), dass bei solchen Konstellationen (Mischvermögen mit Kategorien- und Einzelpositionenüberschreitungen) entweder nach bestehendem Art. 26 Abs. 9 eine Bewilligung des OAK einzuholen ist oder (b) - wobei wahrscheinlich eher nicht - nach neuem Art. 26a Abs. lit. a und aufgrund der (heute noch gültigen OAK Weisung W-02/2014 Bedingungen für Anlagestiftungen bei Überschreitung der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen, welche wohl nun durch eine BSV-Regelung nach neuem Art. 26a Abs. 3 ersetzt werden wird) vorgegangen werden muss?
Mein Vorschlag: direkte Formulierung in der Bestimmung vorschlagen

Wir bleiben auf der harten Linie. Einzelpositionenbeschränkungen sollen bei dieser Art von Mischvermögen auch nicht gelten.


	
30 
Abs. 3bis

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

Lediglich die Systematik wurde leicht angepasst, wonach die Voraussetzungen betreffend ausländische Kollektivanlagen mit mehr als 20 Prozent des Anlagegruppenvermögens neu in Art. 3bis und nicht mehr in Art. 30 Abs. 3 lit. a geregelt wird. 

Entspricht einer sinnvollen, sehr dringlichen Anpassung.

	
32 
Abs. 2 lit. b

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.


	
35 
Abs. 2 lit. b, h, i
	
Anpassen.

Aufgrund der von uns vorgeschlagenen Änderung bei Art. 29 Abs. 1 lit. d und e erfolgt eine Anpassung. 

	
lit. i.
Überschreitungen der Kategorien-, Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen durch gemischte Anlagegruppen nach Art. 29 Abs. 1 lit. d.
	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.

Folgeanpassungen
Falls man der von mir vorgeschlagenen Änderung in 29 Abs. 1 lit. e machen würde, müsste man hier noch eine Ergänzung einfügen.

	
37 
Abs. 2

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.


	
41 
Abs. 2 zweiter Satz

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.


	
44b

	
Beibehalten.
	

	Entspricht der uns zuletzt zur Verfügung gestellten Version.







3

